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Bremen, den  30.08.2018 
 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung des BSB e.V. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportfreunde, 
hiermit laden wir zur Mitgliederversammlung unseres Verbandes gem. Satzung.ein 
 
Ort der Veranstaltung: 
Martinsclub Bremen e. V. 
Buntentorsteinweg 24/26 in  28201 Bremen   
 
Freitag, den 19.Oktober 2018 - Beginn um 19:00 h      
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Zahl der anwesenden Stimmberechtigten 

Versammlungsteilnehmer/innen 
3. Annahme der Tagesordnung 
4. Berichte des Vorstandes 

Bericht des 1. Vorsitzenden 
Bericht des Kassenwartes 
Bericht Datenschutz 

5. Berichte der Revisoren 
6. Aussprache zu den Berichten 
7. Entlastung des Vorstandes 
8. Wahl der Zählkommission und der/des Wahlleiterin/Wahlleiters – soweit 

erforderlich 
9. Neuwahl nach § 7 Abs. 1 der Satzung – Kassenwart 
10. Wahl von zwei Revisoren nach § 8 Abs. 1 der Satzung 
11. Mitgliedsbeiträge nach § 4 
12. Satzungsänderung § 2, Punkt 5 
13. Anträge (bitte die untenstehende Frist beachten) 
14. Termine  
 



 
 
 
 
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin 
beim Verband einzureichen (es entscheidet der Poststempel – 05.10.2018). 
 
Ihr Verein kann bis zu  _____ Delegierte zu der obigen Versammlung entsenden 
gem. § 6 Ziffer. 5 der Satzung, vorausgesetzt, der Jahresbeitrag ist bis zum 
01.10.2018, entrichtet worden (§ 6 Abs. 6 der Satzung). 
Das Stimmrecht der Delegierten kann und sollte gebündelt werden (legen Sie dazu 
bitte eine Bevollmächtigung des entsendenden Vereins am Abend der Versammlung 
vor) – die Delegierten eines Vereins müssen Mitglieder des entsendenden Vereins 
sein. 
 
Im Anschluss an den parlamentarischen Teils findet eine Präsentation zum Thema 
"Teile Dein Wissen!" mit einer Expertenrunde statt. 
 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
Bernd Giesecke 
1.Vorsitzende 
 
 
 
P.S.: Der Kassenbericht des letzten Jahres kann auf Anforderung per Email versandt 
werden. 
 


